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Regeste

Bürgerrecht und Ausländerrecht

Erwägungen

E. 1
Mit Entscheid vom 9. Januar 2003 genehmigte das Bezirksgericht Zürich die
Vorbereitungshaft des nach eigenen Angaben aus Mauretanien stammenden X.________
(geb. 1977) bis zum 6. April 2003. X.________ beantragt sinngemäss, er sei aus der Haft zu
entlassen.

E. 2
Seine Eingabe erweist sich als offensichtlich unbegründet und kann ohne Weiterungen im
vereinfachten Verfahren nach Art. 36a OG erledigt werden:

E. 2.1
Der Beschwerdeführer reiste im September 2002 in die Schweiz ein und ersuchte hier um
Asyl. Am 25. Oktober 2002 wurde er in der Drogenszene angehalten. Dabei versuchte er,
sich der polizeilichen Kontrolle durch Flucht zu entziehen, und warf er ein
Zigarettenpäckchen weg, in dem 15 Portionen Kokain sichergestellt werden konnten. Im
Anschluss hieran grenzte ihn das Migrationsamt des Kantons Zürich auf unbestimmte Zeit
aus dem ganzen Gebiet der Stadt Zürich aus. Am 4. Dezember 2002 bzw. 6. Januar 2003
wurde er erneut in dem ihm untersagten Gebiet angehalten, womit er den Haftgrund von
Art. 13a lit. b ANAG erfüllt hat. Danach kann ein Ausländer während der Vorbereitung des
Entscheids über seine Aufenthaltsberechtigung für höchstens drei Monate in
Vorbereitungshaft genommen werden, wenn er ein ihm im Sinne von Art. 13e ANAG
verbotenes Gebiet betritt.

E. 2.2
Was der Beschwerdeführer hiergegen einwendet, überzeugt nicht: Soweit er den
Ausgrenzungsentscheid vom 25. Oktober 2002 kritisiert, verkennt er, dass dieser
unangefochten in Rechtskraft erwachsen ist und im Haftverfahren grundsätzlich nicht mehr
in Frage gestellt werden kann (vgl. BGE 125 II 377 E. 3b S. 382). Sein Einwand, er sei am
6. Januar 2003 in der Annahme nach Zürich gekommen, die Ausgrenzung sei nur für einen
Monat gültig, um dort einen Pullover zu kaufen, erscheint unglaubwürdig. Nachdem er die
Ausgrenzung am 4. Dezember 2002 bereits einmal verletzt hatte, musste ihm deren
Tragweite aufgrund der damaligen Anhaltung bekannt sein. Sein Verhalten belegt, dass er
offenbar nicht bereit ist, sich an die ihm erteilten behördlichen Weisungen zu halten, und
rechtfertigt zur Sicherung einer allfälligen Wegweisung im Asylverfahren die angeordnete
Haft. Anhaltspunkte dafür, dass über seine Aufenthaltsberechtigung nicht in absehbarer Zeit



entschieden werden könnte, bestehen nicht (vgl. Art. 13c Abs. 6 ANAG ), und die Haft
erscheint auch nicht unverhältnismässig, nachdem der Beschwerdeführer die ihm auferlegte
Ausgrenzung innert kurzer Zeit zweimal missachtet hat (vgl. BGE 125 II 377 E. 4 S. 383).
Es wird an den kantonalen Behörden sein, dafür zu sorgen, dass die Haft, bei der es sich
entgegen der Annahme des Beschwerdeführers nicht um eine strafrechtliche Sanktion,
sondern um eine administrative Massnahme zur Sicherung eines allfälligen
Wegweisungsentscheids handelt, bundesrechtskonform vollzogen wird (vgl. Art. 13d Abs.
2 ANAG ; BGE 122 I 222 ff.).

E. 3
Die Vorbereitungshaft ist damit rechtens und die vorliegende Beschwerde deshalb
abzuweisen. Dem Verfahrensausgang entsprechend würde der unterliegende
Beschwerdeführer kostenpflichtig ( Art. 156 Abs. 1 OG ); es rechtfertigt sich indessen, von
der Erhebung einer Gerichtsgebühr abzusehen (vgl. Art. 154 und Art. 153a OG ). Das
Migrationsamt des Kantons Zürich wird ersucht, dafür besorgt zu sein, dass der vorliegende
Entscheid dem Beschwerdeführer korrekt eröffnet und nötigenfalls verständlich gemacht
wird.
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